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Beitragsordnung des 1. Frauen-Ruder-Club Hannover 1928 e.V. 
 (gültig ab 01.01.2026) 

 
§1 Beiträge und Eintrittsgelder  
 
Rudern         Jahresbeitrag (zahlbar bis jeweils 31.03.) 

Aktives Mitglied* 240,- € 

Student*in/Azubi vom 18. Lebensjahr 
bis vollendetem 28. Lebensjahr 

140,- € 
 

Kind/Jugendlicher * 100,- € 
 

Passives Mitglied  115,- € 
 

*Kinder, Enkelkinder und Patenkinder von aktiven Vereinsmitgliedern können 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr beitragsfrei Mitglied im Verein werden. 

 
Segeln Jahresbeitrag (zahlbar bis jeweils 31.3.) 

Aktives Mitglied* 170,- € 

Student*in/Azubi vom 18. Lebensjahr 
bis vollendetem 28. Lebensjahr 

115,- € 

Passives Mitglied 115,- € 

*Kinder/Jugendliche, Enkelkinder und Patenkinder von aktiven Vereinsmitgliedern 
können bis zum vollendeten 18. Lebensjahr beitragsfrei Mitglied in der Segelabteilung 
des Vereins werden. 

 
Liegeplatz Segelboot** 
(Sommer + Schrank) 

           240,- € 

Liegeplatz Segelboot 
(Winter) 

          150,- € 

** Einmaliger Beitrag für die Bereitstellung eines Liegeplatzes: 600,- € 

 

Einmaliges Eintrittsgeld    für natürliche aktive Personen (Rudern oder Segeln):    60,- € 
                         Jugendliche*r, Azubi, Student*in, passive Mitglieder:            20,- € 

Die Bedingungen für die Mitgliedschaft von juristischen Personen (Kooperationspartnern u.a.) 
werden im Einzelfall geregelt. 

§ 2 Gemeinschaftsarbeit 
Jedes volljährige, aktive Mitglied ist vom 18. bis zum vollendeten 70. Lebensjahr verpflichtet, pro 
Jahr 12 Stunden Gemeinschaftsarbeit zu leisten.   

Für nicht geleistete Arbeitsstunden sind 12,- € pro Stunde zu entrichten, die spätestens zu 
Beginn des folgenden Geschäftsjahres zu zahlen sind. 
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§ 3 Zahlungsbedingungen 
1. Jedes Mitglied ist verpflichtet seinen Jahres-Mitgliedsbeitrag bis zum 31. März eines Jahres zu 

zahlen.  
2. Für neue Mitglieder ist im Jahr der Aufnahme der in der Aufnahmebestätigung angegebene  

Betrag sofort zu zahlen.  
3. Die Gebühren für den Liegeplatz eines Segelbootes im Sommer sind bis zum 31. März des 

jeweiligen Jahres zu entrichten. Die Gebühren für einen Winterliegeplatz sind bis zum 31. 
Oktober des jeweiligen Jahres zu entrichten. 

4. Alle Zahlungen an den Verein erfolgen als Überweisung auf das Vereinskonto.  
Als Verwendungszweck ist der Name des Mitglieds anzugeben sowie der konkrete 
Zahlungsgrund (z.B. Jahresbeitrag 2026 oder Liegeplatz Sommer 2026 oder Winter 
2026/2027). 

5. Eine Beitragsermäßigung als Student*in oder Azubi vom 18. Lebensjahr bis zum vollendeten 
28. Lebensjahr kann nur erteilt werden, wenn dem Vorstand ein Antrag mit entsprechendem 
Nachweis wie Schüler*innen- / Studentenausweis vorliegt. Diese Nachweise sind für die 
Folgejahre unaufgefordert einzureichen. 

6. Eine Beitragsbefreiung für Kinder und Jugendliche als Kinder / Enkel oder Patenkinder von 
aktiven Mitgliedern kann nur auf Antrag eines aktiven Mitgliedes erfolgen. Bei Kindern der 
Ruderabteilung erlischt die Beitragsfreiheit mit Vollendung des 14. Lebensjahres. 
Bei Kindern / Jugendlichen der Segelabteilung erlischt die Beitragsfreiheit mit Vollendung des 
18. Lebensjahres. 

7. Eine Beitragsermäßigung, eine ratenweise Beitragszahlung und / oder der Erlass anderer 
Verpflichtungen kann nur gewährt werden, wenn von einem Vereinsmitglied ein begründeter 
schriftlicher Antrag an den Vorstand gestellt wurde. Die Bewilligung erlischt in jedem Fall am 
Ende eines Geschäftsjahres. 

 
§ 4 Mahngebühren 
1. Für schriftliche Mahnungen, die an ein säumiges Vereinsmitglied versandt werden, entstehen 

folgende Bearbeitungsgebühren: 
 1. Mahnung     10,- €      /   2. Mahnung     20,- €   
 
§ 5 Verschiedenes 
1. Vereinsmitglieder der Ruderabteilung können soweit verfügbar einen Schrank im 

Umkleideraum mieten. Die Gebühr dafür beträgt 20,- € pro Jahr für große Schränke (Umkleide 
1. OG und Herren Dachgeschoss) bzw. 10,- € pro Jahr für kleine Schränke (Umkleide Damen 
Dachgeschoss). 

2. Die Schrankmiete ist unaufgefordert mit der 1. Beitragszahlung eines Jahres zu entrichten. 
3. Jedes Vereinsmitglied erhält bei Bedarf einen Transponder als Schlüssel für das Clubhaus.   

Für den Transponder ist ein Pfand in Höhe von 50,- € zu hinterlegen. Dieser Betrag wird bei 
Rückgabe des Transponders zurückgezahlt.  

 
 
 Beschluss der Mitgliederversammlung am 26. Februar 2025 

 Der Vorstand des 1. FRC Hannover 1928 e.V. 


